
1) Der Gemeinderat beschließt die Neufassung der Satzung zur Regelung des 
Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Weinstadt, 
einschließlich des als Bestandteil dieser Satzung geltenden 
Leistungsverzeichnisses. 

 

2) Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte in die Wege zu leiten.  
 


